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Papst war allem Anschein nach nicht geklärt116). Schon bei der Kaiser­
krönung standen sich Otto und Johannes XII. mit Mißtrauen gegen­
über; bald darauf reklamierte der Papst, daß sich der Herrscher nicht 
an die eingegangenen Verpflichtungen halte, und suchte Verbindung mit 
Ottos Gegnern, während der Kaiser seinerseits dem Papst Untreue vor­
warf und ihn schließlich absetzen ließ117). Die Römer mußten dem 
Kaiser schwören, keinen Papst ohne seine Zustimmung zu wählen118). 
Um 963/64 hat die Kurie versucht, ihr Verhältnis zum Kaiser auf der 
Grundlage der Konstantinischen Schenkung zu regeln119); vielleicht wird 
hier das eigentliche Problem sichtbar. Der Verrat des Fälschungsunter­
nehmens durch Gegner des Papstes enthob Otto d. Gr. zwar der Aus­
einandersetzung um das Constitutum Constantini, das eigentliche Pro­
blem war aber damit nicht aus der Welt geschafft. Johannes XIII. hat 
wenige Jahre später offen eine andere Kaiseridee zu propagieren ver­
sucht, als sie Otto d. Gr. selbst bisher vertreten hatte120). Auch hier 
ging es um die Frage, ob der Herrscher universaler Kaiser war, 
imperator Romanorum und als solcher der einzig legitime Nachfolger 
der römischen Kaiser, oder imperator in einem unbestimmteren Sinne, 
allenfalls Francorum, als welcher er damals auch von Byzanz anerkannt 
war. Zwar nannte Johannes XIII. den Kaiser nie direkt imperator 

Romanorum-, dennoch versuchte er mit allen Mitteln, bei Otto für 
diese Idee zu werben. Selbstverständlich wurde das Verhältnis zu 
Konstantinopel, das der Papst seinerseits ganz betont im Sinne der 
Konstantinischen Schenkung sah, hiervon zentral berührt; die griechischen 
Gesandten, die 967 in Ravenna weilten121), konnten am byzantinischen 
Hofe von den Tendenzen berichten, welche sich damals in den Ver­
handlungen zwischen Otto d. Gr. und Johannes XIII. abzuzeichnen 
begannen. Dennoch wird man gerade die Absichten der Kurie nicht in 
ihrer vollen Bedeutung erfassen, wenn man die vom Papst aufgeworfene 
Frage nur als Politik gegenüber Ostrom versteht. War Otto imperator 
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